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RS OGH 1971/10/20 7Ob133/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 20.10.1971

Norm

VersVG §158d Abs2

Rechtssatz

Die vorgeschriebene Anzeige hat der Klagseinbringung nachzufolgen. Die Verständigungsp4icht des Geschädigten wird

durch die Ankündigung seiner Absicht, den Anspruch gegen den Versicherungsnehmer gerichtlich geltend zu machen,

nicht erfüllt.
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